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sachlich bestchen miisse. Gleichgiiltig, ob sie erlaubt sei oder
nicht, wird daher der Vermieter bei der Kreditgewihrung
priiffen miissen, ob die eingebrachten Gegenstinde einem
Untermicter oder einem gewdhnlichen Dritten gehdren, was
ihm bei der iibungsgemilen Beaufsichtigung des Mietobjek-
tes, selbst wenn er nicht darin wohnt, auch méglich sein wird.
Dabei wird ihm das Vorhandensein eines Untermieters, so-
fern er seinen Kredit schon auf die von ihm eingebrachten
Gegenstinde stiitzt, kaum verborgen bleiben kénnen. Daf} er
sich darauf verlassen diirfe, da Untermicte verboten sei,

Der Vermieter hat bei Riickgabe der Wohnung
der Reinigungspflicht nachgekommen ist, und

Es besteht keine Gesetzesbestimmung, die ausdriicklich
vorschreiben wiirde, innert welcher Frist der Vermieter man-
gelhafte Reinigung der Wohnung durch den Mieter riigen
miisse, wenn dieser die Wohnung rdumt. Brunner vertritt in
seinem bekannten «Mietrechty (2. Aufl, S. 612) die Auf-
fassung, es geniige, wenn.der Vermieter die Schliissel ent-
gegennchme, und es sei Sache des Mieters, sich den Beweis
fur ordnungsgemifle Reinigung zu sichern, um sich gegen
etwaige spitere Bemidngelungen zu decken.

Das Obergericht des Kantons Ziirich hatte als Kassations-
instanz iiber den Einzelrichter des gemeinsamen Schieds-
gerichtes des Hauseigentiimerverbandes und des Mietervereins
der Stadt Ziirich Gelegenheit, iiber diese Frage zu befinden.
Dem Urteil (vom 27. Januar 1954, ZR 1954 Nr. 3) lag
folgender Tatbestand zugrunde:

R. rdumte am 26. Miarz 1953 die Wohnung, ohne daB
die Vermieterin den Reinigungszustand beanstandet hitte.
In der dem frithern Mieter am 23. Juli 1953 zugestellten
Abrechnung iiber dessen «Garantiedepot» belastete sie ihn
jedoch mit Fr. 100.— fiir Nachreinigungsarbeiten. R. bestritt
seine Ersatzpflicht und machte geltend, die Vermieterin habe
einen allfilligen Anspruch verwirkt, weil sie den Reinigungs-
zustand frither hidtte beanstanden miussen.

ALLERLEI TECHNISCHES

konnten die betreffenden Gegenstinde auch keinem Unter-
mieter gehdren, ist um so weniger anzunehmen, als ja das
Verbot der Untermiete regelmiBig nicht zur Verbesserung
der Rechtsstellung des Vermieters in diesem Sinne, sondern
aus andern Uberlegungen heraus ausgesprochen wird.
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, daf} sich in bezug
auf die streitige Frage zwar aus dem Gesetzeswortlaut nichts
Entscheidendes ergibt, dall aber dem Gericht der Schutz der
Interessen des Untermieters hier cher als dringender er-
scheint als jener des Vermieters. Dr. R. Sch.

ohne Verzug zu priifen, ob der Mieter
gegebenenfalls deren Mangel zu beanstanden

Das Obergericht entschied — unter Hinweis auf ein bun-
desgerichtliches Urteil aus dem Jahre 1921, BGE 47 II
Nr. 16 —, den Vertragsbestimmungen iiber die Reinigungs-
pflicht komme werkvertraglicher oder zumindest werkvertrags-
dhnlicher Charakter zu. Deshalb finden auch die entspre-
chenden Bestimmungen iiber die Mingelriige, Art. 367 ff.
OR, Anwendung, so daf} also der Vermicter verpflichtet ist,
«sobald es nach dem {iiblichen Geschiftsgang tunlich ist», den
Reinigungszustand zu priifen und gegebenenfalls zu beanstan-
den. Erhebt der Vermieter innerhalb dieses Zeitraumes, der
somit ein kleiner ist, keine Beanstandungen, so darf der Mie-
ter in guten Treuen annehmen, jener betrachte die Reini-
gung als genligend und eine Beweissicherung, deren Kosten
der Mieter zu tragen hitte, eriibrige sich; dies um so mehr,
als die Beweislast im Streitfalle dem Vermieter obliegt.

Da in unserm Falle die beklagte Vermieterin den Reini-
gungszustand in der Zeit vom 26. Mirz bis zum 23. Juli
nicht geriigt hatte, mufte in entsprechender Anwendung von
Art. 370, Abs. 2, OR die vom Kliger vorgenommene Reini-
gung als genehmigt gelten, und die Beklagte konnte aus
deren angeblichen Mangelhaftigkeit keine Anspriiche ab-

leiten. Dr. R. Sch.

Berechnung von Annuitaten

Die Zeit ansehnlicher Barsubventionen an genossenschaft-
liche Bauvorhaben scheint, wenigstens fiir absehbare Frist,
voriiber zu sein. Nicht aber trifft dies zu in bezug auf dic
Wohnungsnot. Die neunmalklugen volkswirtschaftlichen Arzte
stchen am Bett des von langer Krankheit heimgesuchten Pa-
tienten. Die Diagnose ist bald gestellt: Wohnungsnot, Woh-
nungsmangel, Wohnungsknappheit, zu hohe Mieten auf der
cinen, Vorkriegsmieten, Subventionen auf der anderen Seite.

Der cinfachste Weg ist versperrt. So sucht man denn
krampfhaft nach weiteren Méglichkeiten und findet sie unter
anderem in den Darlehen, mit und ohne Verzinsung, mit und
ohne bestimmten Riickzahlungstermin. Man vergilit dabei
allerdings eine Kleinigkeit. Es gilt namlich auch und sogar
ganz besonders unausweichlich auf finanziellem Gebiet die
Tatsache, dall) man den Biren nicht waschen kann, ohne sein
Fell naB} zu machen. Auf unsere Frage iibertragen: Man wird
den Wohnungsmangel kaum je aus der Welt schaffen kénnen,

ohne in irgendeiner Form Opfer zu bringen. Bald sind es
Barsubventionen, bald, wie oben erwihnt, bestimmte Formen
von Darlehen, bald ein reduzierter Landpreis, bald Befreiung
von Werkgebiithren, bald auch Zuschiisse an die Mietzinse,
bald wieder eine bestimmte Primitivitit in der Ausfithrung
von Wohnbauten. Kurz, irgendwo muf} die «teure Pfeifes»
bezahlt werden.

Eines der Mittel, mit denen man nach Sistierung der Bar-
subventionen dem Wohnungsbau glaubt wesentlich helfen zu
konnen, ist das Annuitidtendarlehen. Diese Darlehensform be-
steht bekanntlich darin, die Schuldsumme durch gleichblei-
bende Jahresleistungen in einer zum voraus bestimmten Frist
zu tilgen. Dabei sinkt der Zinsanteil mit wachsender Abzah-
lung immer mehr zuriick, so dall gegen Ende der Abzahlungs-
frist immer grofere Tilgungen geleistet werden konnen. Der
Vorteil bei dieser Methode der Schuldentilgung besteht offen-
bar darin, dal} man mit gleichbleibender Leistung rechnen
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und planmiBig tilgen kann und daB mit verhdltnismaBig be-
scheidener Belastung eine fithlbare Entlastung erreicht wird.

Die obenstehende Tabelle soll nun eine approximative
Berechnung von Annuititen erméglichen. Die Genauigkeit,
die bei eciner gezeichneten Tafel nie derjenigen einer rechne-
rischen Tabelle gleichkommen kann, ist dabei durchaus ge-
niigend grof). Einige Beispicle mdgen die Verwendung der
Tafel veranschaulichen.

Erstes Beispiel: Mit welcher Abzahlungsdauer muf} gércch-
net werden, wenn eine Schuld durch Annuitéiten von 3,6 Pro-
zent getilgt und mit 3 Prozent verzinst werden soll?

Anleitung: Die Amortisationsquote betragt 0,6 Prozent.
Man suche diesen Ansatz auf der oberen Skala, fahre von
da senkrecht hinunter bis zum Kreuzungspunkt mit der
3-%/o-Zinskurve, von hier waagrecht zur senkrechten Skala
der Jahreszahlen und findet 60,7 Jahre (genauer 60,6203).

Zweites Beispiel: Mit welcher Annuitit mull gerechnet
werden, wenn eine Abzahlungsfrist von 50 Jahren und Zins-

fulle von 2, 3 und 4 Prozent in Frage stehen?

Anleitung: Man sueche auf der Jahres-Waagrechten fiir
50 Jahre den Schnittpunkt je mit der Kurve fiir 2, 3 und
4 Prozent Zins und stelle auf dem oberen Tafelrand ‘die
notwendigen Amortisationsbetreffnisse fest.  Es sind dies
fiir die fraglichen Zinsfiibe 1,19 (genau 1,18), beziehungs-
weise 0,9 (0,887), beziehungsweise 0,65 (0,655), so daB
die Annuititen mit 3,18, bezichungsweise 3,887, bezie-
hungsweise 4,655 Prozent angewendet werden miissen.

Drittes Beispiel: Wie unterscheidet sich die Amortisation
bei Zinsfiillen von 2, 3 beziehungsweise 4 Prozent und einer
Amortisationsquote von 1 Prozent, also bei Annuititen von
3, 4, bezichungsweise 5 Prozent?

Anleitung: Man suche auf der mit 1,0 Prozent bezeichne-
ten Senkrechten die Kreuzungspunkte mit den Kurven der
Zinsfille von 2, 3, beziehungsweise 4 Prozent und verfolge
die betreffende Waagrechte bis zur Jahres-Senkrechten.
Man erhdlt 56 (genau 55,48), bezichungsweise 47
(46,90), bezichungsweise 41 (41,04) Jahre.

Ein Nachteil der obigen Tafel besteht allerdings darin,
daB} es sich bei den Jahreszahlen wie auch bei den Amorti-
sationsquoten um logarithmische Skalen handelt, deren Ab-
lesung gelegentlich einige Miihe bereitet. Da die Tafel jedoch
kein allzu enges Kurvennetz aufweist, wird man sich bald an
die Ablesung gewohnen.

Ein besonderes Problem, das hingegen hier lediglich er-
wihnt werden soll, wird sich stellen, wenn einmal, dank des
Systems der Abzahlungshypotheken, eine bisher bestehende
Belastung aufhort und die ganze Annuitit frei wird. Wie sol-
len die neuen «Altwohnungen» mietzinsmiflig behandelt wer-
den, und wem sollen die nun freiwerdenden Betrige zugute
kommen? Den betreffenden dannzumaligen Mietern? Oder
der ganzen Mieterschaft? Auch den vielleicht erst seit kurzem
in den betreffenden Kolonie wohnenden Mietern? Diesen
Fragen sollte man rechtzeitig nachgehen, so daB sie samt wei-
teren Problemen, die sich stellen werden, schon auf den Zeit-
punkt der Neurégelung abgeklirt sind.

«Das Wohnen» verbreiten heiBt fiir die Idee der Genossenschaft werben.
Baugenossenschaften, die «Das Wohneny fir alle thre Mieter abonnieren, erhalten
eine ganz wesentliche Reduktion des Abonnementspreises.

232



	Berechnung von Annuitäten

